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Kurz & bündig

Lebensschützer: Viele US-Teens
sind „pro life“ eingesetellt

Washington (ALfA). In den USA
wächst eine neue Generation von Lebens-
schützern heran. Das meldet der katholi-
sche Nachrichtendienst „kath.net“ unter
Berufung auf eine aktuelle Gallup-Um-
frage. Danach sind die Jugendlichen in
den USA tendenziell häufiger „pro life“
eingestellt als ihre Eltern. Über zwei Drit-
tel (72 Prozent) der Befragten zwischen
13 und 17 Jahren halte Abtreibung für
moralisch nicht akzeptabel. 32 Prozent
seien der Ansicht, Abtreibung müsse un-
ter allen Umständen verboten werden,
während 47 Prozent der Befragten dafür
plädierten, Abtreibung nur unter bestimm-
ten Umständen zu erlauben. Lediglich 19
Prozent befürworteten, dass Abtreibung
unter allen Umständen legal sein müsse.
Ende Oktober hatte eine Gallup-Umfra-
ge ergeben, dass in den USA nur 17 Pro-
zent der Erwachsenen die Ansicht teilen,
Abtreibung müsse unter allen Umständen
verboten sein. 55 Prozent sind der Über-
zeugung, dass Abtreibung unter bestimm-
ten Umständen legal sein sollte. Für eine
totale Freigabe der Abtreibung sprechen
sich 26 Prozent der Erwachsenen aus.

Teilgeburts-Abtreibung:
US-Richter heben Gesetz auf

Washington (ALfA). Nur kurz nach In-
krafttreten des Verbots der „partial-birth
abortion“ („Teilgeburts-Abtreibung“) in
den USA haben bereits drei Bundesrich-
ter das neue Gesetz blockiert. Das berich-
ten die „Tagesschau“ sowie die „Mittel-
deutsche Zeitung“. Als Begründung sei
angegeben worden, es gebe Anhaltspunk-
te, dass das Verbot verfassungswidrig sei,
da die Vorlage keine Ausnahmefälle bei
Gefahr für das Leben der Mutter vorse-
he. Zugleich habe das Justizministerium
angekündigt, man werde das am 5. No-
vember von Präsident George W. Bush
unterzeichnete Gesetz mit allen juristi-
schen Mitteln verteidigen.

Bei der „partial-birth abortion“ wird
während des eingeleiteten Geburtsvor-
gangs der Kopf des Kindes punktiert und
das Gehirn abgesaugt. Der Unterzeich-
nung des Gesetzes war ein jahrelanger
Streit vorausgegangen. Zuletzt hatten so-
wohl das Repräsentantenhaus als auch der
Senat einem Verbot dieser Spätabtrei-
bungsmethode zugestimmt.

Laut Medienberichten hat ein New Yor-
ker Bundesrichter das Verbot für rund die

Hälfte aller Ärzte ausgesetzt, die die zu-
vor gesetzlich untersagte Spätabtrei-
bungsmethode in den USA praktizieren.
Daneben habe ein weiterer Richter in San
Francisco verfügt, dass sich die circa 900
Abtreibungskliniken der Organisation
„Planned Parenthood“ vorerst nicht an das
Gesetz zu halten hätten. Zuvor hätte be-
reits ein Richter in Nebraska das Verbot
für mehrere Ärzte ausgesetzt, die Klage
gegen das Gesetz eingereicht hätten. Es
sei nun zu erwarten, dass der Rechtsstreit
am Ende vom Obersten US-Gericht ent-
schieden werden müsse.

„Jane Roe“ kämpft für das Leben:
Uruguay vor Fristenregelung

Monteviedeo (ALfA). „Jane Roe“ ali-
as Norma McCovery ist nach Uruguay
gereist, um eine mögliche Einführung der
Fristenregelung zu verhindern und über
die Folgen der Abtreibung für Frauen zu
sprechen. Das meldet der katholische
Nachrichtendienst „kath.net“. 1973 war
Norma McCovery im Urteil „Roe vs.
Wade“ als Figur benutzt worden, um die
Abtreibung in den USA zu legalisieren.
Später vollzog sie einen radikalen Wan-
del zur Lebensschützerin. Wie „kath.net“
berichtet, hat ihr Anwalt, Richard Clayton,
erklärt, McCovery habe beim Obersten
Gerichtshof der Vereinigten Staaten be-
antragt, die Entscheidung von 1973 zu
revidieren. Für die Beibehaltung des Ge-
setzes seien fünf Mitglieder des Obersten
Gerichts, vier seien dagegen. Die USA
hätten durch die Abtreibung 40 bis 50
Millionen Kinder verloren, ein Drittel ei-
ner ganzen Generation. Eine ähnliche Si-
tuation könne nun in Uruguay entstehen,
so der Anwalt. Deswegen sei es nötig,
offen über die Folgen der Abtreibung für
die Frauen und Kinder zu sprechen.

Derzeit wird im Senat Uruguays ein
Gesetzentwurf diskutiert, nach dem Ab-
treibung in den ersten zwölf Wochen straf-
frei sein soll, so „kath.net“ weiter. Bereits
im Dezember 2002 habe die Abgeord-
netenkammer einem Gesetz zur Fristen-
regelung zugestimmt. Sowohl Staatsprä-
sident Jorge Batlle als auch maßgebliche
Politiker hätten sich gegen das Gesetz
ausgesprochen.

Signal gegen Euthanasie: Neue
Akademie für Palliativmedizin

Hannover (ALfA). Die Ärztekammer
Niedersachsen wird künftig eine Akade-

mie für Palliativmedizin und Hospizarbeit
für ärztliche und nichtärztliche Berufs-
gruppen betreiben. Das meldet das „Deut-
sche Ärzteblatt“. Sie solle vor allem ein-
schlägige Weiterbildungskonzepte zur
Verbesserung und Förderung der integra-
tiven und berufsübergreifenden Versor-
gung zur Verfügung stellen. Mit seiner
Initiative der ärztlichen Selbstverwaltung
will der Präsident der Kammer, Heyo
Eckel, auch ein Signal gegen die sich
mehrenden Forderungen nach Legalisie-
rung und Duldung der aktiven Sterbehil-
fe setzen, so das „Ärzteblatt“ weiter.

„Dank eines umfangreichen medizini-
schen, pflegerischen und spirituellen
Versorgungsangebot einschließlich einer
offensiven Schmerztherapie sind wir heu-
te in der Lage, unseren Patienten einen
Krankheitsverlauf und Sterbeprozeß in
Würde zu ermöglichen. Dieses zu vermit-
teln, ist Aufgabe unserer neuen Akade-
mie“, zitiert das Blatt Heyo Eckel. Gleich-
zeitig habe der Kammerpräsident gefor-
dert, strukturelle Versorgungslücken mög-
lichst schnell zu schließen. Er habe die
Krankenkassen an deren Verantwortung
für ihre Mitglieder erinnert und die finan-
zielle Sicherstellung der palliativmedizi-
nischen Versorgung angemahnt.

Forderung: Keine feste Grenze
für die Betreuung von Frühchen

Heidelberg (ALfA). Deutsche Früh-
geborenen-Mediziner haben betont, dass
eine feste Grenze für die intensivmedizi-
nische Betreuung von Frühgeborenen
strikt abzulehnen sei. Das berichtet das
„Deutsche Ärzteblatt“. Auf einer Tagung
in Heidelberg hätten sie gefordert, dass
die Entscheidung, ob ein vor der 25.
Schwangerschaftswoche geborenes Kind
intensivmedizinisch behandelt werde, in-
dividuell getroffen werden müsse. Damit
hätten sie sich gegen die gegenwärtig in
der Schweiz, den Niederlanden und in
Dänemark praktizierten Richtlinien aus-
gesprochen, Frühgeborene vor der 25.
Woche nicht mehr intensivmedizinisch zu
behandeln, so das Blatt.

Eine feste Grenze sei generell proble-
matisch, da sich Dauer der Schwanger-
schaft und Reife des Ungeborenen nicht
genau bestimmen ließen. Für die Reifung
von Gehirn und Lunge könnten Tage von
entscheidender Bedeutung sein, heißt es
im „Deutschen Ärzteblatt“. Darüber hin-
aus seien sich die Neonatologen der Frag-
würdigkeit vermeintlich fester Grenzen
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vergangener Jahre bewußt: 1970 seien
Kinder unter 2.000 Gramm und 1984 un-
ter 1.200 Gramm als nicht überlebensfä-
hig angesehen worden und seien deshalb
nicht beatmet worden. Auch die Grenze
von 22 Wochen, die heute vor allem auf-
grund der unreifen Lunge als medizini-
sche Versorgungsgrenze akzeptiert sei,
erscheine nicht als unumstößlich.

BVL: Rücktritt von DGGG-
Präsident gefordert

Lübeck (ALfA). Der Präsident der
Deutschen Gesellschaft für Gynäkologie
und Geburtshilfe (DGGG), Klaus Died-
rich, hat gefordert, das deutsche Embryo-
nenschutzgesetz (ESchG) zu reformieren.
Das meldet das „Deutsche Ärzteblatt“. In
wesentlichen Teilen habe das Gesetz ver-
sagt, so der Gynäkologe. „Das Ziel der
Kinderwunschbehandlung ist nicht allein
die Schwangerschaft, sondern die Geburt
eines gesunden Kindes“, zitiert das Blatt
Diedrich. Dieses Ziel könne mit dem deut-
schen Embryonenschutzgesetz nicht er-
reicht werden.

Nach dem deutschen Embryonen-
schutzgesetz dürfe eine Eizelle nur mit
dem Ziel befruchtet werden, dass es zu
einer Schwangerschaft komme. Jeder
Embryo, der im Labor erzeug werde,
müsse noch im selben Zyklus an die Pati-
entin zurückgegeben werden, heißt es im
„Deutschen Ärzteblatt“. Embryonen-
forschung oder -konservierung seien ver-
boten. „Nur durch Forschung kann es je-
doch zu einer Verbesserung der Ergebnis-
se bei der künstlichen Befruchtung kom-
men“, zitiert das Blatt Diedrich. Dieser
breche ebenfalls eine Lanze für die in
Deutschland verbotene Präimplantations-
diagnostik. Dieses Verfahren solle zumin-
dest bei Risikopatientinnen mit höhere
Wahrscheinlichkeit für eine Chromoso-
menstörung gestattet sein. „Auf diese
Weise kann ein möglicher Schwanger-
schaftsabbruch verhindert werden“, so der
DGGG-Präsident.

Nachteilig wirke sich auch die soge-
nannte Dreierregel des Embryonen-
schutzgesetzes aus: Während eines Zyklus
dürften höchstens drei Eizellen befruch-
tet und in die Gebärmutter eingepflanzt
werden. Deshalb läge die Schwanger-
schaftsrate in Deutschland nur bei etwa
25 Prozent pro Behandlungsversuch, wäh-
rend in anderen europäischen Staaten bis
zu 50 Prozent erzielt würden.

Unterdessen hat die Vorsitzende des
Bundesverbands Lebensrecht (BVL),

Claudia Kaminski, in einer Mitteilung an
die Presse den Rücktritt Diedrichs gefor-
dert. Das deutsche Embryonenschutz-
gesetz habe sich bewährt. Es sorge dafür,
dass durch die Reproduktionsmedizin
„keine Menschen auf Halde produziert
werden, die dann Teile der Pharmaindu-
strie oder gewissenlose Wissenschaftler
auf den Plan rufen, sich ihrer als Rohstoff-
lieferanten zu bedienen.“ In den USA,
einem traditionell überaus forschungs-
freundlichen Land, sowie in zahlreichen
anderen Ländern würde Deutschland um
dieses Gesetz beneidet. So wolle etwa
Spanien jetzt die Zahl der Eizellen, die
pro Zyklus befruchtet werden können -
wie im ESchG vorgeschrieben - auf drei
beschränken, sagte Kaminski.

„Wenn der Präsident der Deutschen
Gesellschaft für Gynäkologie und Ge-
burtshilfe nun beklagt, dass die Repro-
duktionsmedizin in einigen wenigen Län-
dern eine höhere Baby-Take-Home-Rate
aufweise, dann sollte er nicht verschwei-
gen, dass der Preis dafür ein höhere Ver-
brauch von Embryonen ist“, fordert
Kaminski. Das Embryonenschutzgesetz
habe, wie bereits sein Name erkennen las-
se, das Ziel, Menschen, die außerhalb des
Mutterleibes erzeugt würden, im frühen
Entwicklungsstadium zu schützen.
Kaminski weiter: „Seine Aufgabe ist es
nicht, deutsche Reproduktionsmediziner
im internationalen Wettbewerb mit Rük-
kenwind zu versehen“.

Als „völlig unerträglich“ bezeichnete
die Vorsitzende des BVL das Bekenntnis
Diedrichs zur aktiven Eugenik. Mit sei-
ner Aussage, Ziel der Kinderwunsch-
behandlung sei nicht allein die Schwan-
gerschaft, sondern die Geburt eines ge-
sunden Kindes, nehme der DGGG-Präsi-
dent alle Frauenärzte und -ärztinnen in
Haft für die Durchsetzung einer auf eu-
genische Ziele ausgerichtete Fortpflan-
zung. „Das ist unter keinen Umständen
akzeptabel. Der BVL fordert daher den
sofortigen Rücktritt Diedrichs“, so
Kaminski.

Geheilte Gehirne: Boom der
adulten Stammzellen

Leipzig (ALfA). Einen wichtigen Fort-
schritt zur Behandlung von Schlaganfall-
Symptomen mit Stammzellen aus dem
Nabelschnurblut haben Forscher der Uni-
versität Leipzig erzielt. Das berichten das
„Hamburger Abendblatt“, die „Frankfur-
ter Rundschau“ sowie die österreichische
Tageszeitung „Der Standard“. In Experi-

menten mit Ratten seien typische Hirn-
schädigungen infolge eines Schlaganfalls
zurückgegangen, habe der Direktor des
Instituts für Klinische Immunologie und
Transfusionsmedizin, Frank Emmerich, in
einem Gespräch mit der „Deutschen Pres-
se-Agentur“ (dpa) bestätigt. Den Tieren
seien menschliche Stammzellen aus der
Nabelschnur ins Blut gespritzt worden.
„Es gibt eine nachhaltige Wiederherstel-
lung der ausgefallenen Hirnfunktionen“,
zitieren die Zeitungen den Forscher. Bei
einem Teil der Tests sei der Unterschied
zwischen einem gesunden und einem
therapierten Tier nicht mehr messbar ge-
wesen.

In der Versuchsreihe sei Ratten durch
den Verschluß der mittleren Hirnarterie
ein künstlicher Schlaganfall zugefügt
worden. Acht bis zehn Stunden später
habe man ihnen aus Nabelschnurblut ge-
wonnene Stammzellen gespritzt. Schon
nach zwei Wochen sei bei den therapierten
Tieren im Vergleich zu der unbehandel-
ten Kontrollgruppe ein eindeutiger Rück-
gang der Schäden zu beobachten gewe-
sen. „Die Stammzellen, die wir den Tie-
ren gespritzt haben, siedeln sich genau in
der Randzone um die zentrale geschädig-
te Hirnregion an“, so Emmerich. Wie die
Zeitungen weiter berichten, betonte der
Leiter des Projekts, Johannes Boltze, die
Zellen würden „in den Blutkreislauf ge-
geben und finden dann ganz von selbst
an den Bestimmungsort“.

Laut der Zeitungen soll die Methode in
einem nächsten Schritt an Großtieren wie
Schafen oder Ziegen erprobt werden.
Wenn diese Versuche erfolgreich verlie-
fen, könnten in wenigen Jahren die ersten
klinischen Tests an Menschen erfolgen.

Unterdessen ist es Wissenschaftlern in
San Paolo gelungen, gelähmten Patienten
durch eine Therapie mit adulten Stamm-
zellen wieder Sinnesempfindungen zu
ermöglichen. Das meldet die österreichi-
sche Tageszeitung „Der Standard“. Aus
dem Blut der gelähmten Patienten seien
Stammzellen entnommen und in die Ar-
terien eingeführt worden, um die geschä-
digten Bereiche zu versorgen. Zwei bis
sechs Monate nach der Behandlung hät-
ten 12 von 30 Rückenmark-Patienten auf
eine elektrische Stimulation ihrer gelähm-
ten Gliedmaßen reagiert. „Wir hoffen,
dass die anderen Patienten ähnliche Fort-
schritte machen werden. Derzeit ist es
aber noch zu früh, um von einem wirkli-
chen Durchbruch zu sprechen“, zitiert
„Der Standard“ den leitenden Wissen-
schaftler Tarciscio Barros.
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